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4. Bewirtschaftung durch Bewirtschafter 

a) Großveranstaltung im Saal 
Der Bewirtschafter zahlt an die Gemeinde 9 % des Bruttoumsatzes (inkl. MWSt.) mindestens 
jedoch € 91,67 zzgl. MWSt., als Betriebs-Kostenbeitrag. 
Der Veranstalter zahlt an die Gemeinde die Entgelte nach Punkt 1, 2 und 3.  

b) Mittelgroße Veranstaltungen im Foyer, Balkon- und Vortragsraum mit großer Küche (bis 
100 Personen) 
Der Bewirtschafter zahlt € 91,67 zzgl. MWSt. fix für die Küchenbenützung an die Gemeinde. 
Der Veranstalter zahlt an die Gemeinde die Entgelte nach Punkt 1, 2 und 3.  

c) Kleinveranstaltung mit kleiner Küche (bis 50 Personen)  
Der Bewirtschafter zahlt € 78,33 zzgl. MWSt. fix für die Küchenbenützung an die Gemeinde. 
Der Veranstalter zahlt an die Gemeinde die Entgelte nach Punkt 1, 2 und 3.  

5. Bewirtschaftung durch Veranstalter 

a) Großveranstaltung im Saal 
Der Veranstalter zahlt an die Gemeinde 9 % des Bruttoumsatzes (inkl. MWSt.), mindestens 
jedoch € 91,67 zzgl. MWSt., als Betriebs-Kostenbeitrag und die Entgelte nach Punkt 1, 2 
und 3. 
Der Bewirtschafter erhält vom Veranstalter einen Fixbetrag von € 251,00 für die Küchenauf-
sicht. 

b) Mittelgroße Veranstaltungen im Foyer, Balkon- und Vortragsraum mit großer Küche (bis 
100 Personen) 
Der Veranstalter zahlt € 91,67 zzgl. MWSt. fix für die Küchenbenützung die Entgelte nach 
Punkt 1, 2 und 3 an die Gemeinde. 
Der Bewirtschafter erhält vom Veranstalter einen Fixbetrag von € 127,00 für die Küchenauf-
sicht. 

c) Kleinveranstaltung mit kleiner Küche (bis 50 Personen)  
Der Veranstalter zahlt € 78,33 zzgl. MWSt. fix für die Küchenbenützung die Entgelte nach 
Punkt 1, 2 und 3 an die Gemeinde. 
Der Bewirtschafter erhält vom Veranstalter einen Fixbetrag von € 84,00 für die Küchenauf-
sicht. 

d) Glas- und Geschirrbruch 
Bei der Küchenübergabe der Küche durch den Veranstalter ist von diesem der Bestand der 
Küchen- und Thekenausstattung im Beisein des Konzessionärs zu prüfen und Fehlbestände 
gegebenenfalls schriftlich festzuhalten. 
Nach der Veranstaltung ist der Bestand der Küchenausstattung vom Bewirtschafter zu prüfen. 
Fehlbestände werden dem Veranstalter zum jeweiligen Wiederbeschaffungspreis in Rechnung 
gestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


